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B E S C H L U S S  
 

In der Beschwerdesache 
 

… 

 

 

 

betreffend das Gebrauchsmuster 200 18 973 
(hier: Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) 

 

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts 

am 6. Februar 2006 unter Mitwirkung … 

 

 

beschlossen: 

 

Die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss der Ge-

brauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts vom 

7. April 2005 wird zurückgewiesen. 
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G r ü n d e  
 

I 
 

Der Antragsteller war der eingetragene Inhaber des Gebrauchsmusters 

200 18 973 mit der Kurzbezeichnung „Antrieb vom Fahrradhilfsmotor zur Fahrrad-

bereifung“, das am 7. November 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt 

angemeldet worden war. 

 

Am 7. November 2003 endete die dreijährige Grundlaufzeit des Gebrauchsmus-

ters. Bis Montag, den 2. Februar 2004, hatte der Antragsteller die erste Aufrechter-

haltungsgebühr in Höhe von € 210,00 noch nicht gezahlt. Daraufhin hat die Ge-

brauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts mit Bescheid vom 

6. April 2004 unter der Überschrift „Wichtige Mitteilung!“ den Antragsteller davon 

benachrichtigt, dass die fällige Aufrechterhaltungsgebühr nicht bis zum Ablauf des 

letzten Tages des zweiten Monats nach Fälligkeit entrichtet worden und damit ein 

Zuschlag in Höhe von € 50,00 fällig geworden war. In diesem Schreiben hat die 

Gebrauchsmusterstelle den Antragsteller weiter darauf hingewiesen, dass eine 

Aufrechterhaltung des Schutzrechts nur noch dann eintreten würde, wenn der An-

tragsteller die Gebühr mit dem Zuschlag von € 50,00 bis zum 1. Juni 2004 entrich-

ten würde. 

 

Auf diesen Bescheid hat der Antragsteller mit Telefax vom 19. April 2004 erwidert. 

Darin teilte er sinngemäß das Folgende mit: Mit Schreiben vom 9. Juli 1998 und 

vom 18. November 2003 habe er dem Patentamt bereits eine Einzugsermächti-

gung erteilt, über die die fällige Gebührenzahlung von dem Konto des Antragstel-

lers bei der Sparkasse A… in B… hätte abgebucht werden können. 

Der Antragsteller hätte sich auf eine entsprechende Abbuchung durch das Patent-

amt verlassen und deswegen die fällige Zahlung nicht weiter überwacht. Weiter 

heißt es in diesem Schreiben wörtlich: 
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„Der weit überhöhte Zuschlag 50,00 EUR, wäre nicht angefallen. 

Ich überweise EUR 210,00 und hoffe auf das Einverständnis des 

Patentamts.“ 

 

Der Antragsteller überwies einen Betrag von € 210,00 an das Deutsche Patent- 

und Markenamt, der am 21. April 2004 auf dem Konto der Geldstelle gutgeschrie-

ben wurde. 

 

Mit Bescheid vom 3. Mai 2004 teilte die Gebrauchsmusterstelle dem Antragsteller 

sinngemäß das Folgende mit: Zu dem Gebrauchsmuster des Antragstellers läge 

keine Einzugsermächtigung vor; eine zuschlagsfreie Zahlung der ersten Aufrecht-

erhaltungsgebühr sei nur bis zum 31. Januar 2004 möglich gewesen; nach diesem 

Datum sei der Verspätungszuschlag fällig geworden. Weiter heißt es in diesem 

Bescheid wörtlich: 

 

„Wir müssen Ihnen mitteilen, dass die Schutzdauer Ihres Ge-

brauchsmusters nur dann aufrechterhalten wird, wenn der Verspä-

tungszuschlag in Höhe von 50,00 EUR noch bis zum 1. Juni 2004 

auf dem Konto des Deutschen Patent- und Markenamts eingeht. 

 

Andernfalls erlischt das Gebrauchsmuster.“ 

 

Am 7. Juni 2004 ging beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Zahlung des 

Antragstellers über € 50,00 ein. Mit Bescheid vom 22. November 2004 zeigte die 

Gebrauchsmusterstelle dem Antragsteller das Erlöschen seines Gebrauchsmus-

ters an. 

 

Mit Telefax vom 17. Januar 2004 stellte der Antragsteller den Antrag, in die Frist 

für die rechtzeitige Zahlung von erster Aufrechterhaltungsgebühr und Zuschlag 

wieder eingesetzt zu werden. Bereits mit Schreiben vom 19. April 2004 habe er 

dem Deutschen Patent- und Markenamt eine wirksame Einzugsermächtigung er-
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teilt. Sofern diese Ermächtigung aus der Sicht des Deutschen Patent- und Mar-

kenamts unzulänglich gewesen sein sollte, hätte ihn das Patentamt umgehend 

darauf hinweisen müssen. 

 

Mit Bescheid vom 31. Januar 2005 teilte die Gebrauchsmusterstelle dem Antrag-

steller mit, dass sich keine Einzugsermächtigung bei den Akten befände und er 

daher für die Begründung seines Wiedereinsetzungsantrages im einzelnen darle-

gen müsse, aus welchem Grunde er die Frist für die Zahlung von Gebühr und Zu-

schlag nicht habe einhalten können. Daraufhin hat der Antragsteller in der Sache 

nicht weiter vorgetragen. 

 

Mit Beschluss vom 7. April 2005 hat die Gebrauchsmusterstelle den Antrag auf 

Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der ersten Aufrechterhaltungsgebühr 

und des fällig gewordenen Zuschlags zurückgewiesen und gleichzeitig die Erstat-

tung des von dem Antragsteller gezahlten Betrages in Höhe von € 260,00 ange-

ordnet. 

 

Mit seiner Beschwerde verfolgt der Antragsteller seinen Wiedereinsetzungsantrag 

weiter. Zur Begründung trägt der Antragsteller wie folgt weiter vor: 

 

Schon am 9. Juli 1998 habe er dem Patentamt eine wirksame Einzugsermächti-

gung vorgelegt. Die Wirksamkeit dieser Erklärung habe die Sparkasse A… 

in B…, mit Schreiben vom 22. April 2005 bestätigt, von dem er im Zuge des 

Beschwerdeverfahrens eine Kopie vorgelegt hat. In seinem Schreiben vom 

19. April 2004 sieht der Antragsteller eine weitere wirksame Einzugsermächtigung, 

deren Wirksamkeit ebenfalls durch das bereits genannte Schreiben der Sparkas-

se A… bestätigt werde. Der Antragsteller habe sich darauf verlassen, dass das 

Patentamt zumindest von seiner Einzugsermächtigung vom 19. April 2004 

Gebrauch machen würde. Das hätte zu einer rechtzeitigen Zahlung auch des Zu-

schlages geführt. Dass eine solche Einziehung nicht erfolgt war, habe er erst aus 
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einem späteren Kontoauszug erfahren. Danach habe er sofort den Zuschlag über-

wiesen. 

 

Der Antragsteller gibt außerdem zu Bedenken, dass er die Frist für die vollständi-

ge Zahlung von Gebühr und Zuschlag nur um 6 Tage überschritten habe. Das 

stelle nur eine geringfügige Zahlungsverzögerung dar, was es ebenfalls rechtferti-

gen könne, dem Antrag auf Wiedereinsetzung stattzugeben. 

 

II 
 

Die Beschwerde ist zulässig, hat aber in der Sache keinen Erfolg. 

 

Die Gebrauchsmusterstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat den An-

trag des Antragstellers auf Wiedereinsetzung in die Frist für die Zahlung der ersten 

Aufrechthaltungsgebühr gem. § 3 Abs. 2 Satz 1 Patentkostengesetz (PatKostG) 

und des Verspätungszuschlags gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG zu Recht als un-

begründet zurückgewiesen. 

 

Gem. § 21 Abs. 1 Gebrauchsmustergesetz (GebrMG) finden im Gebrauchsmus-

terrecht die Vorschriften des § 123 Patentgesetz (PatG) über die Wiedereinset-

zung in den vorigen Stand Anwendung. 

 

Der Wiedereinsetzungsantrag selbst wurde gem. § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG fristge-

recht gestellt, denn der Antragsteller hat seinen Antrag innerhalb von 2 Monaten 

nach Wegfall des Hindernisses für eine fristgerechte Wahrnehmung der Zahlungs-

frist gestellt. Dieses Hindernis lag in der Unkenntnis des Antragstellers davon, 

dass die Gebrauchsmusterstelle die Zahlung des Verspätungszuschlages als ver-

spätet und sein Gebrauchsmuster deswegen als erloschen ansah. Wie die Ge-

brauchsmusterstelle in dem angegriffenen Beschluss geht der erkennende Senat 

zugunsten des Antragstellers von der Annahme aus, dass der Antragsteller diese 
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Kenntnis erst mit der Mitteilung der Gebrauchsmusterstelle vom 22. Novem-

ber 2004 erlangt hat. 

 

Gem. § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG kann Wiedereinsetzung in eine versäumte Frist je-

doch nur unter der Voraussetzung gewährt werden, dass der Antragsteller diese 

Frist ohne eigenes Verschulden versäumt hat. Diese Voraussetzung hat der An-

tragsteller nicht dargetan. Es sind auch sonst keine Anhaltspunkte für ein fehlen-

des Verschulden des Antragstellers ersichtlich. Vielmehr hat der Antragsteller 

nach dem Verfahrenshergang die ihm im patentamtlichen Verfahren obliegende 

Sorgfalt nicht beachtet und deswegen die letzte Zahlungsfrist schuldhaft versäumt. 

 

Der Antragsteller hatte bis Montag, den 2. Februar 2004, die erste Aufrechterhal-

tungsgebühr in Höhe von € 210,00 noch nicht gezahlt, die gem. § 3 Abs. 2 

Satz 1 PatKostG seit dem 30. November 2003 fällig war und die gem. § 7 Abs. 1 

Satz 1 PatKostG bis zum 2. Februar 2004 fristwahrend und zuschlagsfrei hätte ge-

zahlt werden können. Damit war gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 PatKostG in Verbindung 

mit Nr. 322 101 Gebührenverzeichnis zu § 2 Abs. 1 PatKostG ein Zuschlag von 

€ 50,00 fällig geworden. Von da an konnte der Antragsteller den Schutz für sein 

Gebrauchsmuster nur noch aufrechterhalten, indem er sowohl die Gebühr als 

auch den Zuschlag an das Patentamt zahlte und zwar in der Frist des § 7 Abs. 1 

Satz 2 PatKostG, das sind sechs Monate nach Eintritt der Fälligkeit der Aufrecht-

erhaltungsgebühr, das war hier Dienstag, der 1. Juni 2004. 

 

Innerhalb dieser Frist hat der Antragsteller nur die Aufrechterhaltungsgebühr, nicht 

dagegen den fällig gewordenen Zuschlag gezahlt. Für diese Sachlage schreibt 

§ 23 Abs. 3 Nr. 2 GebrMG zwingend vor, dass das Gebrauchsmuster erlischt. 

 

Der Antragsteller hat die maßgebliche Zahlungsfrist versäumt, weil er die verfah-

rensbedingt erforderliche Sorgfalt nicht beachtet hat. 
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Soweit der Antragsteller behauptet, dem Patentamt bereits am 9. Juli 1998 und 

am 18. November 2003 für das Gebrauchsmuster Einzugsermächtigungen erteilt 

zu haben, kann dem nicht gefolgt werden. Das Gebrauchsmuster wurde erst am 

7. November 2000 angemeldet. Zwischen dem 23. Mai 2001 und dem 

27. April 2004 sind keine Schreiben des Antragstellers beim Deutschen Patent- 

und Markenamt eingegangen. Das Schreiben der Sparkasse A… vom 

22. April 2005 äußert sich nur zur Kontoführung des Antragstellers und bestätigt, 

dass Lastschriften jederzeit eingelöst werden konnten. Es enthält aber keine An-

gaben darüber, ob der Antragsteller dem Deutschen Patent- und Markenamt eine 

Einzugsermächtigung erteilt hat. Das gilt auch für den Satz „Eine Abbuchung der 

Gebühren durch das Deutschen Patentamt mittels Lastschrift wäre jederzeit mög-

lich gewesen.“ 

 

Der Antragsteller hat jedoch den Bescheid der Gebrauchsmusterstelle vom 

6. April 2004 erhalten. In diesem Bescheid hat die Gebrauchsmusterstelle die 

Rechtslage und die Dringlichkeit der fälligen Zahlung, gerade auch der fristgerech-

ten Zahlung des Zuschlages, unmissverständlich erläutert. Der Antragsteller hat 

auch im Beschwerdeverfahren keine Gründe dafür vorgetragen, warum er trotz 

seines Wissensstandes die rechtzeitige Zahlung des Zuschlages unterließ. 

 

Der Antragsteller geht fehl in der Annahme, sein Telefax vom 19. April 2004 ent-

halte entweder eine ausdrückliche oder doch zumindest eine stillschweigende Er-

klärung über eine Einzugsermächtigung zugunsten des Deutschen Patent- und 

Markenamts. Ihrem Wortlaut nach enthält dieses Schreiben lediglich die Behaup-

tung, dass der Antragsteller dem Deutschen Patent- und Markenamt bereits bei 

zwei früheren Gelegenheiten eine Einziehungsermächtigung erteilt und sich darauf 

verlassen hätte, dass das Patentamt mit Hilfe dieser Ermächtigungen fällige Ge-

bühren rechtzeitig abbuchen würde. Nur in diesem Zusammenhang hat der An-

tragsteller seine Kontonummer, den Namen der kontoführenden Bank und deren 

Bankleitzahl mitgeteilt. Dass diese Mitteilungen ihrerseits eine erneute Einzugser-

mächtigung darstellen sollte, lässt sich dem Wortlauf nicht entnehmen. Gegen ei-
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ne entsprechende Auslegung im Sinne einer stillschweigenden Erklärung spre-

chen entschieden die beiden letzten Sätze dieses Schreibens, in denen der An-

tragsteller zunächst meint, dass der („weit überhöhte“) Verspätungszuschlag von 

€ 50,00 nicht fällig geworden wäre, wenn das Patentamt seine früheren Einzugser-

mächtigungen beachtet hätte, und dann seine Hoffnung auf das Einverständnis 

des Patentamts damit ausspricht, dass er nur die eigentliche Aufrechterhaltungs-

gebühr in Höhe von € 210,00 entrichten werde. 

 

Wie die Gebrauchsmusterstelle in dem angegriffenen Beschluss zutreffend ausge-

führt hat, konnte sich der Antragsteller jedenfalls spätestens seit dem Bescheid 

der Gebrauchsmusterstelle vom 3. Mai 2004 nicht darauf verlassen, dass die Ge-

brauchsmusterstelle die noch offene Zahlung des Verspätungszuschlages über 

eine Einzugsermächtigung veranlassen würde. Denn dieser Bescheid brachte un-

missverständlich zum Ausdruck, dass frühere Einzugsermächtigungen, sofern sie 

erteilt worden waren, nicht zur Akte des Gebrauchsmusters gelangt waren, dass 

die Gebrauchsmusterstelle auch das Schreiben des Antragstellers vom 

19. April 2004 nicht als eine solche Ermächtigung ansah und dass vielmehr der 

Antragsteller von sich aus die fälligen Zahlungen bis spätestens Montag, den 

1. Juni 2004 bewirken musste, wenn er den Schutz für sein Gebrauchsmuster auf-

rechtzuerhalten wollte. Warum der Antragsteller diesen Bescheid unbeachtet ge-

lassen hat, hat der Antragsteller nicht dargetan. 

Dass der Antragsteller selbst nicht von einer Einziehungsermächtigung ausging, 

zeigt sich im Übrigen auch darin, dass er den Betrag sowie später den Zuschlag 

überwiesen hat. 

 

Soweit der Antragsteller zu Bedenken gegeben hat, es könnte schon deswegen 

gerechtfertigt sein, seinem Antrag auf Wiedereinsetzung stattzugeben, weil er die 

maßgebliche Zahlungsfrist nur um 6 Tage überschritten hat, ist ihm einzuräumen, 

dass diese Überlegung auf den ersten Blick verständlich ist. Sie verkennt aber das 

Wesen der gesetzlichen Fristen. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass be-

stimmte Verfahrensgänge für alle Betroffenen gleich sind ist und es im Einzelfall 



- 9 - 

nicht zu willkürlichen Abweichungen kommen kann. Deswegen müssen auch die 

Ausnahmen gesetzlich geregelt werden. Die Vorschriften über die Wiedereinset-

zung in den vorigen Stand sind solche gesetzlichen Ausnahmeregelungen, denn 

sie legen fest, unter welchen Voraussetzungen eine Fristversäumung - ausnahms-

weise - überwunden werden kann. Dabei besteht die zentrale Voraussetzung 

darin, dass die Frist ohne eigenes Verschulden versäumt wurde. Gerade diese 

Voraussetzung ist im Fall des Antragstellers nicht erfüllt. Deswegen musste die 

Beschwerde des Antragstellers zurückgewiesen werden. 

 

gez. 

Unterschriften 


